
AMTSBLATT
FÜR DIE STADT MÜLHEIM AN DER RUHR

Herausgegeben im Eigenverlag der Stadt
-Amt für Ratsangelegenheiten u. Bürgerinformation-

Verantwortlich für den Inhalt: Die Oberbürgermeisterin

Bestellungen (einzeln oder im Abonnement) an: Stadtverwaltung, Amt für Ratsangelegenheiten u. Bürgerinformation, Leineweberstraße 18 - 20

45466 Mülheim an der Ruhr. Der Jahresbezugspreis von 41,- € ist im voraus fällig. Auch quartalsweiser Bezug möglich.

Quartalspreis: 10,25 € Kündigung des Abonnements spätestens 1 Monat vor Ablauf der Bestellzeit.

Nr: 23/Jahrgang 2010 13.08.2010 
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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite 
  

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Berrak Celik, Waterloostr. 12, 45141 
Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000553389/28 am 25.06.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthalt des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 25.06.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.07.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F i n k 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Christian Scheurenberg, Bismarckstr. 
2, 47443 Moers, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005125468/23 am 12.07.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthalt des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 12.07.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.07.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F i n k 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Manfred Schönberg, Danziger Str. 3, 
47178 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005123990/4 am 02.06.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthalt des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 02.06.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 306, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 F r a n k e n h a u s e r 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Ismet Temel, Boverstr. 73, 45473 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005124760/24 am 14.07.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthalt des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.07.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 310, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 B a c k m a n n 
 

 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Felix Pluta, Buschkante 3, 45472 Mül-
heim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000557961/44 am 15.07.2010 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthalt des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 15.07.2010 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 307, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen Imke Britt Peters, William-
Shakespeare-Ring 10, 45470 Mülheim an der 
Ruhr, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-IB8181 
am 01.07.2010 erlassene Gebührenbescheid 
kann nicht zugestellt werden, weil die Betroffene 
nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.07.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Johannes Rühl, Lippestr. 44, 46282 
Dorsten, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-ET722 
am 22.07.2010 erlassene Gebührenbescheid 
kann nicht zugestellt werden, weil der Betroffene 
nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 30.07.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 
Der gegen Heiko Betgen, Von-Bock-Str. 29, 
45468 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33-1.11 / MH-AB606 am 05.03.2010 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a u t e r f e l d 
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Öffentliche Zustellung eines  
Kostenersatzbescheides 

 
Der an Sascha Weber, zuletzt wohnhaft gewesen 
in 06110 Halle (Saale), Merseburger Str. 72, zu-
zustellende Kostenersatzbescheid vom 
23.04.2010 (Aktenzeichen: 50714/94931/E 9) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Der Kostenersatzbescheid gem. § 34 Sozialge-
setzbuch II (SGB II) wird hiermit nach § 15 Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, Wibke Vogel, Zimmer 203, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 N a l e s 

 
 
 

Öffentliche Zustellung einer  
Fahrzeugsicherstellung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Mitteilung der Fahrzeugsicherstellung 
kann nicht zugestellt werden, da der Wohnsitz 
des Empfängers nicht bekannt ist: 
Dominic Raum, geb. 13.05.1985 in Mülheim an 
der Ruhr, letzte bekannte Anschrift Sandstraße 
116 in 45473 Mülheim an der Ruhr, AZ 31-
13.14.03.207/10, Datum der Ordnungsverfügung 
27.07.2010. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 27.07.2010 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1951 (BGBL. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 27.07.2010 kann 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ruhrstr.1, Ordnungsamt, Zimmer 
333, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.07.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 O e s t e r w i n d 
 
 

Bekanntmachung 
Ergänzung einer amtlichen Lagebezeichnung 

 
Grundstück:  Gemarkung: Speldorf,  

Flur: 12, Flurstücke: 309 
 

 
Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 
 
Arnoldstraße 42  Arnoldstraße 42, 44 
 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 M a r k h o f f 
 
 
 

Verlust eines Dienstausweises 
 

Der Dienstausweis von Markus Conrad ist verlo-
ren gegangen. Er wurde am 41.12.2008 ausge-
stellt und ist gültig bis 31.12.2011. Ich erkläre 
ihn hiermit für ungültig. 
 
Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises 
wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis 
gefunden werden, bitte ich darum, ihn dem Ord-
nungsamt der Stadt Mülheim an der Ruhr, 45466 
Mülheim an der Ruhr, zukommen zu lassen. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 O t t o 
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Satzung vom 23.07.2010 zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 

der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 17.2.1982 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) und der §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2009 (GV. NRW. S. 349) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 08. Juli 2010 
folgende Satzung beschlossen:  
 
Änderungen im Gebührentarif nach § 1 Abs. 1: Abschnitt B – Besondere Tarifstellen der Verwaltungsge-
bührensatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 17.2.1982 (Amtsblatt Nr. 7/1982), zuletzt geändert 
durch die Satzung vom 19.12.2007 (Amtsblatt Nr. 32/2007 vom 28.12.2007): 
 
 
a)  Redaktionelle Änderung  

Bezeichnung „Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster“ in „Amt für Geodatenma-
nagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung“ 

 
 
b) Neue Tarifstelle 17: 

„Auszüge aus dem Höhenfestpunktfeld der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 

Grundbetrag je Auftrag:          25,85 EURO  
 
Zusätzlich je gelieferter Höhenfestpunktbeschreibung einschließlich  
der Höhenangaben            2,50 EURO“ 

 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung vom 23.07.2010 zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mül-
heim an der Ruhr vom 17.2.1982 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht. 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
  oder 
 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
    
    Mülheim an der Ruhr, den 23.07.2010  
    
   Die Oberbürgermeisterin 
 
   D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Petrikirchenhaus auf dem Kirchenhügel – Innenstadt 33 (v)“ 

 

vom 03.08.2010 

 

I 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes „Petrikirchenhaus auf dem Kirchenhügel - Innenstadt 33 (v)“; der Bereich ist in dem zur 

Vorlage gehörenden Plan gekennzeichnet. 

Das Verfahren soll nach den Vorschriften des § 13 a BauGB durchgeführt werden. Daher ist im Rahmen 

des Bebauungsplanes kein förmlicher Umweltbericht erforderlich. Betroffene Umweltbelange werden 

selbstverständlich in das Verfahren eingestellt. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zur 

Information und zu Einzelgesprächen gegeben. Die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger ist zusätzlich im 

Rahmen einer Öffentlichkeitsversammlung durchzuführen. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitpunkt der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden im 

Amtsblatt bekannt gemacht. 

Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) auszuhängen. 

Die Verwaltung wird eine Zusammenfassung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

den Mitgliedern der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses im Rahmen des Beschlusses zur öf-

fentlichen Auslegung zuleiten. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erarbeiteten vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss 

zum Auslegungsbeschluss vorzulegen.“ 

 

II 

 

Ein Lageplan mit Darstellung des vorgesehenen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes wird unter Darlegung der Planungsziele gleichzeitig veröffentlicht. 
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Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsverord-

nung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) diese Beschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeisterin hat die Beschlüsse des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2010 
   
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. V. 
 
 D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Petrikirchenhaus auf dem Kirchenhügel – Innenstadt 33 (v)“ 

 
I 
 
 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Petri-

kirchenhaus auf dem Kirchenhügel – Innenstadt 33 (v)“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen all-

gemeinen Ziele und Zwecke der Planung öffentlich darzulegen: 

 

Mit dieser Bauleitplanung soll Baurecht für ein Gebäude für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke ge-

schaffen werden. 
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II 
 
 

Aushang und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 

Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke und der voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung werden in der Zeit vom 30.08.2010 bis einschließlich 24.09.2010 im Amt für Stadtplanung, 

Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit stehen 

 

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Dienstkräfte des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung im Technischen Rathaus, 

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage - linke Flurseite, zur Verfügung. 

 

Bis zum Ende der Frist können Einzelgespräche geführt und etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorge-

tragen werden. 

Bei Bedarf können unter der Tel.: 0208 / 455 – 6100 weitere Termine vereinbart werden. 

 

Schriftliche Äußerungen können bis zum Ende des für die Anhörung festgelegten Zeitraumes an die Ober-

bürgermeisterin (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet werden. 

 

Nähere Einzelheiten zur Planung können ab dem 30.08.2010 auch im Internet unter www.muelheim-

ruhr.de abgerufen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2010 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. V. 
 
 D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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III 

 
Einladung zur Öffentlichkeitsversammlung 

 
Der Planungsausschuss hat beschlossen, die Anhörung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Öffentlichkeits-

versammlung durchzuführen. 

 
Diese Öffentlichkeitsversammlung findet am Montag, den 13.09.2010, ab 19.00 Uhr, im Martin-

Luther-Haus, Hagdorn 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, statt. 

 
Hierzu lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. 
 
In dieser Öffentlichkeitsversammlung werden die Planungsziele erläutert sowie Fragen beantwortet und 

Äußerungen der Öffentlichkeit entgegengenommen. 

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2010 
 
         Der Bezirksbürgermeister der Bezirksvertretung 1 
          
         F e s s e n 
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Widmungsverfügung 

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355); zuletzt geän-

dert durch das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 13.03.2007 (GV. NRW. 

S. 133), wird die Stichstraße „Fünter Weg“ in der im zugehörigen Widmungsplan schraffiert gekenn-

zeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr (Anlie-

gerverkehr) gewidmet.  

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  Anliegerstraße 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Die Klage ist beim 

Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer 

bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden zuge-

rechnet. 

Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

Hinweis 

Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus, Amt für Verkehrswesen und Tief-

bau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, eingesehen werden. 

Der Widmungsplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.07.2010 
   
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K e r l i s c h 
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